
In meiner Rueckerstattungssache 

gegen 

das Deutsche Reich 

- 2 Wik 602/52 -
V/Z 4877 

42G 

erklaere ich zu dem Anspruch wegen der Versteigerung des 
Umzugsgutes, dass ich ueber die Konnossemente, die von der 
Suedamerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft im Jahre 
1939 ueber mein Umzugsgut ausgestellt worden sind, weder 
durch Indossieruhg noch in anderer Weise verfuegt habe. 

Ich versichere an Eidesstatt, dass ich die vor­
stehende Angabe nach meinem besten Wissen und Gewissen ge­
macht habe, indem ich mir der Bedeutung einer Eidesstattli­
chen Erklaerung bewusst bin. 
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Regional Office - Zweigbüro 

U N I T E D R E ST I T U T 1 0 N O R G A N I Z AT 1 0 N (U R 0) 
Hannover•Kleefeld . Kaulbachstraße 23 

Phone: Hannover 5 02 56 

An die 

2 o Wiedergutmacbun 
be im Landgericht 

Hamburg 36 
Sievekingplatz 

Please quote : UK/R/ 3 3 Im Antwortschreiben bltle anzugeben 
Hannover, den 23 . 1 .1956 

Dr . Bl/Ki 

Rückerstattungssache i,:f ~~lj.,m. 
Jenny Phi 1 i p p 0/. Dto Reich 

- 2 "iVi K 602/52 -

Die Antragstellerin kann sich mit dem von der Oberfinanz­
direktion im Schriftsatz vom 29.9.v. J . angebotenen Ver­
gleich nicht einverstanden erklären . 
Wir bitten die Kammer, zu entscheiden und 

b e a n t r a g e n 
die Begutachtung durch einen Sachverständi gen. 

Schon ein oberflächlicher Blick in die bei der Verstei­
gerung erzielten Erlöse zeigt, daß diese nicht die gering­
ste Grundlage für eine sachgemässe Beurteilung bieten, Um 
nur einige Beispiele zu nennen, vergleiche man folgende 
Positionen: 

Ziffer 820 2 
Ziffer 844 1 

1 
1 
1 
2 
2 

Ziffer 858 4 
2 
4 

Ziffer 862 1 
Ziffer 869 1 

1 

Garten-tiegestühle Erlös 
ovaler Spiegel, 
Irrigator, 
Fusschemel, 
Gardinenleiste, 
Schlüsselbretter, 
Seifennäpfe und div. 
Badezimmerarmaturen 
Lampen, div . Glühbirnen 
Leitungsschnüre 
Lampen und Kuppe ln 
1.riscblampe 
Kasten mit div . Alumiriium­
Münzen, 
Nähmaschinenlampe, div o 
Verbandspflaster, Rasier­
klingen, Abführmitte l 

1\llk 10,--

II 3,--

" 4,--
II 3,--

" 3,--
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Hei nrich Bobsien 
Geri chtsvollz i eher 
Hamburg 36. Drehb~hn 36 
Versteigerungshaus 

Hamburg, den 12 0 März 1956 
· 7 · 1 3 März 19~6 

An das / ()!.#f • ·i ,1J1.1'1~ 
Landgericht Haii'burg , ~~ • f 
2. Wiedergutmachu.ngskammer , ~)a{, A&~1 1 , 

Hamburg . r ·,L._ I 
r/ ) {U, p{. 1/1~ M,w l 1 

Jn der Rückerstattu.ngssache 
I p,,,.~~ y( ~ ~,4~.,1 

P h i 1 i p p _ , .:.:..,o_ ,.; ;.:--,;; '-l rt !J/f ~ 
U,:w ~,o~ ... 

,., 1,,t DA:~ 
3:.-J;. ~ :v.u ~ 
~k t, ~-

gegen 

Deutsches Reich 
, .. o "k,,.,,((,. ""'~/;.... - • 

2 WiK. 6(}2/1952 V/Z . 4877 ~ ~I!( I~ / ,x,,.~ ~ 

.() ~ivl/3 W o~ J11111tl•/li 
Zum Bes chluß der 2~ Wiedergutmachungskammer vom 8 . 2ocr. er- 1 

s·tatte ich f olgendes Gutachten: ., 
Nach dem Akt eninhalt sind die Kisten u:o(der Kisteninhalt s . Zt. durch 
die Fa. Schlüter , Hamburg , versteigert worden mit einem Erlös von RM; 
11 638. 60 • . Die Abschrift des Versteigerungs protokolls Blatt 4 7-650 ent­
hält die Ge genstände , di e s . Zt . zur Vers teigerung gelangten. Die von 
der Antragstell erin Bl . 34 d. A. eingereichte Lis t e dürfte sich_mit 
dem Jnhalt der Versteigerungslist e ungefähr decken . Nur , daß i n der 
Liste der Antragstellerin die Gegenstände der Versteigerungsliste 
t eilweise zusammen gezogen wurden . Es ist natürlich für eine Schät -
zung schwierig, den richtigen Maßstab für die · Beurteilung zu f inden, 
da nach den Angab en im Verstei gerungsprotokoll viele Gegenstände als 
defekt, vermottet und verrostet bezeichnet sind und nicht f estst_eht, 
wann diese Schäden entstanden s ind. Die von der Ant r agstellerin gefor­
derten eis-e erscheinen mir aber , auch wenn di e Gegenstände ordnungs­
mäßig erhalten waren, teilweise doch al s zu hoch angesetzt. Auffällig 
besonders bei den Servicen, den Perserbrü en und en uc ern. Nach 
den Aufstellungen dürfte es sich um einen gutbürgerlich en Haushalt 
gehandelt haben. Bei der Wertbemessung ist aber zu berücksichtigen, 
daß Gebrauchtwaren jeglicher Art immer nur einen Bruchteil ihres ehe­
maligen Anschaffungsw~rtesbesitzen, selbst wenn sie pfleglichst behan­
delt wurden. Mit dem Übergang vom Verkäufer auf den Käufer verlieren 
sogar neue Waren schon einen Te i l ihres eben dafür gezahlten Preises. 
Den heutigen DM.-Wert unter Berücksichtigung eines Abzuges "alt für 
neu" für die der .Antragstellerin gehörigen,in 14 Kisten verpackt ge­
wesenen,Hausstandssachen setze ich auf 

DM. 4 458.--
fest. Da in der vorliegenden Versteigerungsliste die Gegenstände nä­
her bezeichnet sind, als in der eingereichten Liste Blatt 34 habe 
ich die von mir geschätzten Einzelwerte in die Liste Blatt 47Q50 mit 
Rotstift eingetragen. 
Selbstverständlich mu~ eine Schätzung nie gesehener Gegenstände immer 
eine Konstruktion bleiben. Trotz der Unklarheiten über die Beschaffen­
heit der Waren habe ich versucht, alle Belange bestmöglichst zu be­
rücksichtigen• 

Gerichtsvollzieher 



nrich Bo 1 n 
G ric t vollz ehr 
V r t 1 run haus. 

Hambur, d,_12. Mär~ 1956 

An d f3 , tP4.-u;- 1 • ~ 
a Land ericht a, burg, _,.:: • 

2. iedergutmachungaka.mmer, 
2 1x . . 602/1952 v/z 4877 _ H a m_b u r g • 

Jn d r • cker tatt ngssach Philipp egen Deutsches Reich 
ic mir richts kten mit Gmt chten in dreifacher Aus-

erti ng zurück zu reichen. ~ 
Sach r t· dien ebühren erlaube ich mir zu Berechnen: 

ch·tzung 3 Stunden a. DM. 3~-- Dl.9.--
u arbeit g de Gut chtene 

2 Stunden a. D. 3.-~ tt ~ ---, o. 
15.--

Einen Gebührenvorschuß habe ich nicht , 

✓-~ 
tevollzie r 



UK/R/33 

An die 

,..,. • 1 • n 
(

1,. •i ., r ~·• ·,, •·.., ... '' --~•-• "9...,, ,0 
l d,:; ·• . .1 . '.. , •. • .) 

, .veig bc, .J • • ; ... , 1 . 1.:,·.i .;1·-K\ cefeld 
1\ .. JU lb0 . 1 ,'...t :·. 1. 3 · Telefon 5 02 56 

Telegramm-Adresse: U ROCLAIMS 

2. Wiedergutmachungskammer 
beim Landgericht 
Hamburgo Zu: 2 WiK 602/52 

V/Z 4877 

Betr.: Rückerstattungssache Philipp./. Deutsches Reich. 

In dem Gutachten des Sachverständigen Bobsien sind nur 
die versteigerten Gegenstände bewertet worden, dagegen nicht 
die in der Aufstellung der Antragstellerin angegebenen 50 neuan­
geschafften Bücher, die im Einkauf RM 600.- gekostet haben. Diese 
Bücher sind in der Absicht einer späteren geschäftlichen Verwertung 
(Beteiligung an einer Leihbücherei oder dergl.) gekau:ft worden. 

Unter Berücksichtigung dieser Tatsache müßte die Schätzungs­
-~ summe in dem Gutachten des Sachverständigen Bobeien erhöht-;:·;werden. 

Wir sind ermächtigt, einen Vergleich mit der Oberfinanz­
direktion über 50000,- ~ abzuschliessen und bitten, ~alle die 
Oberfinanzdirektion hiermit einverstanden ist, einen Termin zur 
Protokollierung des Vergleichs anzuberaumeno 

Falls die Oberfinanzdirektion nicht gewillt sein sollte, 
diesen Vergleich abzusohliessen, dann werden wir die Auflage des 
Gerichts erfüllen und die 5o neuangeschafften Bücher näher be­
zeichnen. 

Wir hoffen jedoch, daß bei der geringen Differenz zwischen 
dem Vergleichsvorschlag der Oberfinanzdirektion und unserem Ver­
gleichsvorschlag die OFD sich bereit finden wird, den Fall mit 
einem Vergleich über 5.ooo.-- ~ zu beenden. 

rJ %,/4 
v1 fi~,,( 

,~ 1,.: ,/ / -.z 
lt t;~: ~z F: • 

' 
iv 

(Dr.W. 
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Oberfinanzdirektion Hamburg 
- P 113 - BV 42 -

An das 
Landgericht Hamburg 
2. Wie dergutmachungskammer 

@ Hamburg 13, den 28. Mai 195 6 
Hartungstraße 5 

Tel.: 44 12 91 , Ap r . 36 
Büro Wiedergutmachung : 
Hamburg 13,Magdalenens tr . 64 a 

!! a m b u r g 36 
Sievekingplatz ( mit 2 beglaubigten Durchschri f ten) 

In der Rückerstattungssache 
- 2 WiK 602/52 -

V/Z 4877 

Jenny Phi 1 i p p ./. Deutsches Reich 
(OFD Hamburg ) 

teile ich für den Antragsgegner in Erfüllung der Aufl age 
des Gerichts vom 22 . 5 . 1956 zu dem Schreiben der URO vom 
15.5.1956 mit, daß ich mich mit einem Vergleich über . 
DM 5090,-- leider nicht einverstanden erklären kann . Wenn 
die Antragstellerin behauptet, daß sich der Preis der 
seinerzeit beschlagnahmten 5o Bücher auf zusammen RM 600,--, 
d.h. auf über RM lo,-- pro Buch, beläuft , so erscheint mir 
diese Bewertung überhöht. Ich halte es daher für zweck­
mäßig, daß die Antragstel l erin, entsprechend der Auflage 
der Kammer, eine Liste der s einerz~i t beschlagnahmten 5o 
Bücher einreicht und eidesstat t lich erklärt, daß es sich 
hier um neue Bücher gehandelt hat ; die sie sich zur Beteili­
gung an einer Leihbibliothek anschaffte $ 



UK/R/33 

An die 

United Restitution Orgonization_ 
Zweigbüro: Hannover-Kleefeld 
Kaulbachstr. 23 • Telefon 5 02 56 

Telegramm-Adresaea WROCLAINHi Hannover, 
Dr . Bl/ Ki 

2. Wiedergutmacbungskammer 
beim Landgericht 

den 8.6.1956 

Hamburg Zu: 2 i K 602/52 

etr.: Rückerstattu.ngssacbe Philipp 

• 

Im Nachgang zu unserem Schriftsatz vom 15.5.56 übersenden wir 
anliegend eine eidesstattliche Versicherung vom·• 29.5.56 der 
ntragstellerin betr. die neuangescbafften Bücher . 

) 
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In meiner Rueckerstattungssache 

wegen Entziehung von Umzugsgut 

- 2 WiK 602/52 Hamburg -

erklaere ich ·: 

Bevor ich im Jahre 1939 mein Umzugsgut fuer meine Aus­
wanderung nach Argentinien packen liess, schaffte ich mir 50_ 
neue Buecher an. Es handelte sich hauptsaechlich um damals viel 
gelesene neuere Romane von deutschen und auslaendischen Auto-
ren. Ich hatte die Absicht, mit diesen Buechern eventuell in 
Argentinien eine Leihbuecherei zu begruenden oder sie in eine 
schon bestehende Leihbuecherei einzubringen, evtl. sie dort zu 
g~ten Preisen zu verkaufen. Mein Sohn, der seit 1936 in Buenos 
Aires lebte, hatte mir hierzu geraten, da er aus Erfahrung 
wusste, dass solche Buecher in deutscher Sprache dort von den 
zahlreichen deutsch-sprachigen Einwanderern sehr begehrt waren. a 

Ich kann mich heute, nach fast 17 Jahren, nicht mehr 
an die Titel aller j Q u.ec .r erinnern . Meines Erinnerns waren ~ 
sicher die folgenden arunter ;:. 

Knittel: Via Mala, El Hakim der Arzt, Therese Etienne , ❖• 
Graves : Claudius Kaiser und Gott '"?) 

f 

de Kruif : Mikrobenjaeger ~ 
Ammers-Kueller: Die Frauen der Coornfelts ~ 
Knut Hamsun Segen der Erde, Das letzte Kapitel 
Thomas Mann Buddenbrooks, Der Zauberberg 
Lagerloef : Goesta Berling 
Un set : Kristin Lavranstochter 
Vicki Baum: Ulle der Zwerg, Menschen im Hotel 

stud.chem.Helene Willfuer 
Marg.Mi tchell 
Hermann Hesse 
Cronin: 

Vom Winde verweht 
Das eihfache Leben 

Frank: 
Die Zitadelle, Der Tyrann 
Die Ursache, Mich hungert, Die Raeu­

Schalom Asch Die Mutter 
Pearl S.Buck Das geteilte Haus 
Manfred Hausmann Abel mit der Mundharmonika 
Fallada: Kleiner Mann, was nun. 

berbande 

Nach meiner ~rinnerung haben die Buecher durchschnitt­
lich RM. 10 - bis RM. 15.- per Stueck gekostet. 

Ich versichere an -.,,1 j deutatt., dass ich die vorste­
henden Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen gemacht 
habe,indem ich mir der ~deutung einer eidesstattlichen Versi­
cherung und der Strafbarkeit unrichtiger, an Eidesstatt versi­
cherter Angaben bewusst bin. 

hendeelfflM™terM1i6.f {f [~ . 
~~g~e-:.;,:...lc_h___:.-. -~~..._-r ___ ..,...-et1Jiu ,,.. • · ~ 

lgten Vollzlehung - Ane~ nung. 

s Alres, den 2~ 1956 

I 

I 
1 
l 

j 



/l z ~I', •, - l - ! 
In.Ii \...-..., .'. 6 

J) .follll .ö ab ZIUll 

Bev.: United Restitution Organiza 
Hannver- Kleef eld , Kaulba c ~str o23 

0 egen 
Ma,u,,_, das Deutsche R eich 

6esetzlich vertreten durch die Freie und ¼ Hansestadt Hamburg- Finanzbehärde- , diese 
9f ~c..-- vertreten durch die Oberfinanzdirekion 

~ '". Hamourg 
P 113 - BV 414 

.Antragsgegner 

hat die 2~ liedergutmachungskammer des Landgerichts ham­

bur__; na.ch münctlich8r Verhandlun du.rch folgende _ ichte r: 

,1 ~~ ~ ' , 1 . Landge richtsrat Faull 
._J;::,, 'h'J,p-,,.;.kr~ 2 . Landgerich tsrat Dr . S~hräer 
~ ✓9>C c,f,:t. 

3 
3 . @erichtsassessor Dr . Zimmermann 

J,JtJi :J.. '1-tram 28 . Auf,Ust 195 6 beschlossen: 

I . Unter Abweisung weitergehender Ansprüche 

wird der Antragsgegner verurteilt , der _ntrag ------
stellerin wegen Entziehung von Umzugsgut in Höne 

von rn1 4 . 958 .- zu leisteno 

II.. Die Vollstreckung des Anspruches rich­

tet sich nach dem künftigen Bundesrückurstat-

tungsgesetz & 
~~~~:t~ ~ 
"~ ew ~~"'""' 
«r~Lf ~ 2 . OKT. 1956 

~~~, 
Justlzinepekto 

I 
I 
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IIIo Der Beschluß ergeht gerichtskostenfrei, 
außergerichtliche Auslagen werden nicht erstattet . 

G r ü n d e 

Die jüdische Antragstellerin, die früher in 

Berlin wohnte und 1939 nach Südamerika auswanderte , über­

gab der jüdische~maligen Speditionsfirma Gärtner & Co 

in Hamburg ihr Umzugsgut mit 14 Kolli im Gewicht von 3040 kg 

zur Verschiffung nach Übersee . Das Umzugsgut wurde auf 

Veranlassung des Führungsstabes der deutschen '7irtschaft 

in Hamburg durch den vmm Amt sgericht Hamburg zum Abwesen­

heitspfleger eingesetz ten Konsul Dorn zur Versteigerung 

gebracht. Die Versteigerung durch den Auktionator Schlü-

ter erbrachte einen Bruttoerlös von 10 638 060 RM , der nach 

Abzug der Unkosten für Fracht, Lagerung, Zoll-und Pfleg­

schaftsgebühren mm 1.542030 RM mit restlichen 3850- RM 

auf das Devisensperrkonto bei der NeuenSpar~asse von 1864 

Konto Nro 689288 eingezahlt wurde. 

Die Antragstellerin hat Rückerstattungsansprüche 

wegen dieses Umzugsgutes angemeldet und vorgetragen, daß 

es sich um einen Wert von etwa 6.0430- RM zur Zeit der Ent ­

ziehung gehandelt habe. Hierüber hat sie eidesstattliche 

Versicherungen vom 19.August 1952 (Blo49) und 290 Mai 1956 

(Bl 60 d.Ao) beigebracht. In der zweiten Versicherung führt 

sie aus, daß sie 1939 bei ihrer Auswanderung geplant habe, 

eine 
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aus geführt, daß die Preise offensichtlich niedrig läc eno 

Di e Kammer hat am 8oFebruar 1956 (Bl „42.d „A6) 

die Schätzung der achen durch den Gerichtsvollzieher 

Bobsien vornehmen lassen , der unter dem 12 „ März 1956 

sein Gutac hten dahi n erstattet hat , daß der .Tert des Um­

zugsgute s 4 . 458 .,- DM betr age .. ~.leiter hat der Sachverstän­

dige 350 Bücher geschät zt, di e bei der Versteigerung 120 &-Pill1 

ergeben haben ; 50 Bücher s i nd i m Versteigerungsprotokoll 

als beschlagnahmt be zeichnet und offensichtlich nicht ver ­

steigert. Danac h sind i m Umzugsgut 4 00 Bücher vorhanden 

gewesen, während die Antragstelleri n i n ihrer e i de sst a t t ­

lich-en Versicherung vom 29„ Mai 1956 von 50 neuen Büc he r n 

spricht und in ihrer Aufste l lung , die mit Sc hrif t satz v om 

12oSeptember 1952 übeFreicht ist, angibt, daß 150 Kl a ssiker 

und 50 neue Romane vorhanden gewesen seien„ Der Gerichts­

vollzieher hat bei seiner ~chätzung ausdrücklich vermerkt, 
t,;.,, J,.;.~ 

daß die Summe von 600-.,-DTul ("'einsclifiesslich der 50 beschlag-

nahmten Bücher gelteo 

Den Parteien ist in mündlicher Verhandlung Gele­

Erörterung der Sach-und Rechts-

ntragstellerin konnte nur in 

Umfange stattge eben wer­

zurückgewiesen werden. 
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schaftssahhen bereits dem Standpunkt des Cbersten Rück­

erstattungsgerichts angeschlossen hat , hat ke i ne Beden-

ken, eine Entziehung durch den Antragsge.zner anzuneli..men o 

Es handelt sich um einen Verlust, der auf rassischer Ver­

folgung beruhto Da das Umzugsgut nicht mehr vorhanden ist , 

kommt lediglich ein Schadensersatzanspruch in Betracht . 

Die 3öhe des Schadens obliegt der freien Sc hätzung der 

Kammer gemäß§ 287 ZPO ~ Zu dieser Schätzung hat sich die 

Kammer des erfahrenen Sachverständigen Bobsien bedient, 

der den /ert des Umzugsgutes unter Berücksichtigu g eines 

Abzuges alt für neu mit 404580- DM geschätzt hato Der Sach­

verständige hat insgesb.mt 400 Bücher mit 600~ - DM geschätzt, 

während das Versteigerungsprotokoll nur 350 Bücher ausweist. 

Der Sachverständige hat mithin die 5o beschlagnahmten Bü­

cher mitgeschätzt und kommt auf einen DurchschnittBsatz 

von 1o5o DM„ :fänR Würde man den Angaben der Antragstel_ 

lerin folgen, daß nur 200 und nicht 400 Bücherbeschlag-
. ~ f.rJ"-~ 

nahmt und versteigert sind, so käme n.a.i. auf 3 .. -DM pro Stücko 

Die Kammer hat keine Bedenken, über die Taxe des Sachver­

ständigen hinauszugehen und jedes Buch mit 3o-DM zu bewerter.i, 

die neuen Bücher jedoch mit 8.- DM pro Stück. 

Zu Gunsten der Antragstellerin will die Kammer 

daß die Anzahl der Bücher in bescheidenen Gren­

Versteigerungsprotokoll lässt be­

Zweifel.Geht 

I 
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man von 400 Büchern au s , so wür den 350 nicht n~ugekaufte 

Bücher e ina.11. .r ert v on 7 o o ,, - .0n haben und 50 neue :Bücher 

a 8., - DM zusa illlen 400 ,, - Dt: , i nsge samt a l s o 110 0 ,, - D:.1 

Diesen Betrag hat di e Kammer e in..;esetzt und i s t mith in 

um 500,,- D~ üb~r die Sc hät ~ung de s Sachver s t ändi gen hinaus 

auf die Summe von 4-958 .- DM gelangt. 

·.1enn auc h nach J.. ri6 60 Ab s „ 1 Satz 2 RE G Besc hl üsse 

der Kammer grundsätzlich für vorläufig v olls trec kba r zu 

erklären sind, so kann di~se Vorschrift auf Leistungsbe­

schlüsse gegen das Deut sche Reich i m geg enwärtigen Zeit ­

punkt keine Anwendung finden. Dies ergibt sich aus einer 

Entscheidung des Su preme Restitution Court i/Sa„Iuainz gegen 

Deutsches Reich (ShC 53/719) 9 in der ausgeführt wird , daß 

es jeden Versuch unterbinden wird, unter den gegenwärtigen 

Umständen ein Leistungsurteil gegen das Deutsche Reich voll­

strecken zu lassen und daß eine ~ussetzv.ng der Vollstreckung 

aus praktischen Gründen immer gewährt werden könnte. Aus 

diesem Grunde war der Beschluß nicht für vorläufig voll­

streckbar zu erklären, sondern darin nur auszusprechen, 

daß die Vollstreckung sich nach dem künftigen Bundesrück­

erstattungsgericht richtet. 

Die Kostenentscheidung beruht auf Art.63 in 

7 der 2.AVO zum REG 



UK / R / 33 

An das 

,I -

T elegrammodresse: U ROCLAIMS 

u er Aktenzeichen an 

Hanseati sche Ober landesger i cht 
Zu: • ?-_1-. 5. Zivilsenat 

Hambur g 36 lf ,I 2;WiK 602 52 

j ( 

vrav At· i/;. t 
Betr.: RE- Sache Jenny Phi 1ipp , Buenos ires wegen Entziehung des 

Lifts. 
Zur Erklärung der Oberf inanzdir ektion Hamburg v. ~.4 . 53 und in 

. Ergänzung . de r Beschwerdebegründung wird folgendes ausgeführt : 
1.) Gegenüber de r St e llungnahme der OFD und der Begr ündung der 

Entscheidung der WI K muß zun„chst betont werden , daß keines ­
wegs a l le Fälle, i n denen Umzugsgut durch Abwesenheitspfle ­
ger ve r steigert worden ist , gl eich gelagert sindo Im· vorlie­
genden Falle liegt folgender Tatbestand vor . 
Nach den Gründe n der Entscheidung der WiK soll das Amtsgericht 

Hamburg am 1ol April 1942 "auf Be t reiben des Führungss t abes 
Wirtschaft" de n Konsul Dorn als Abwesenhe i t spf leger für das 
Umzugs gut der Antr ags t e llerin eingeset zt haben . Nach&m zu den 
Akten überreichten Schreiben de r Hambur g- Südamerikani s chen 
Dampfschiffahrts-Gese l lschaft, Hamburg , vom 7 .Juni 135a , hat 
sich der Fall etwas anders abgespielt. I n diesem Schreiben 
heißt es wörtlich: 
"Unter Bezugnahme auf Ihre diesbezjigliche Anfrage v. 4.d.M. 
teilen wir Ihnen nach Prüfung der Angelegenheit mit, daß die 
oben erwähnte Partie Umzugsgut auf Grund einer uns unterm 
14.April 1942 zug~'~angenen Verfügung vom Führungsstab Wir~­
schaft seinerzeit'1\...;än Herrn Konsul a.D. Heinrich Dorn, i. Fa. 
Dorn & Co., Hambur'; Alsterthor 1, als Abwesenheitspfleger 
für bnb.ekannt e Beteiligte, ausgeliefert werden mußte." 

Hiernach hat die Schiffahrtsgesellschaft direkt von dem Füh­
rungsstab ~v irtschaft den Befehl erhalten, cas ßmzugsgut an Dorn 
auszulieferno Diese Verfügung zur Auslieferung bedeutete zu-
\ leich offenbar den Auftrag zur Versteigerung, die sehr bald 
iiarauf, Mitte Mai 1942 vorgenommen worden ist. 
Im vorliegenden Falle hat also eine Parteistelle mit dem 

... , , hochtönenden Namen " Führungsstab Wirtschaft 11
, ohne sich etwa 

Gedanken darüber zu machen, ob eine solche Maßnahme we gen der 
Ausstellung der Konnossemente zulässig war, das Umzugsgut bei 
der Schiffahbtsgesellschaft einfach konfisziert, und zwar weil 
es ein jüdisches Umzugsgut gewesen ist. Die Bemerkung der OFD, 
es seien tatsächlich von den Reichsstellen keinerlei Verfügun­
gen über da s Umzugsgut getroffen worden, entspricht, wie das 
vorherWeagte ergibt, in keiner Weise den Tatsachen. 
Im übrigen ist auschließLich jüdisches Umzugsgut in dieser Wei-
se von dem Führungsstab Wirtschaft aus dem Besitz der Schiffahrts­
gesellschaft fort genommen worden. Sollte hierüber ein Zweifel 
bestehen, so beziehen wir uns für die Richtigkeit auf 

Auskunft der Hamburg-Südamerikanischen 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft 
Eggert & .Amsinck, Hamburg 11, Holzbrücke a. 

Tausende von Frachtsendungen lagen damals im Hamburger Frei­
hafen, und es ist nicht bekannt geworden, daß mit anderen als 
jüdischen Sendungen in der vorgeschilderten Art verfahren worden 
ist. • Das 
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Das Verfahren des Führungsstab Virtschaft und der Abwesenhe}(;$l 
pf leger, die jüdi s ches Umzugsgut ohne Rüc~sicht ruf. Konnossem~~te 
vers teigert en , stand damals durchaus im Einklang mit d~r Verfu­
gung des OLG Hamburg vom 5. 8 . 41 , die an alle Abwesenheitspfleger 
f ür Dampfer ladungen erging und f olgendermaßen lautete .: 

" Der Herr Reichsminister der Justiz ha t ange ordnet, ca.ß das 
j üdis che Umzugsgut auf Grund des§ 3b des Reichsleistungs ­
gesetzes vo-m 1. Sept ember 1939 in Anspruch genommen werden 
so l l. Damit is t nunmehr di e Mögld.chkeit geschaffen , daß 
das Landeswir tschaft samt auch für j üdis ches Umzugsgut An­
ordnungen erläs s t, durch die den Re edere i en die Herausga­
be der Güter ohne Vorlage der Konnossemente an di e Pfleger 
aufge geben wir d . Die Pfleger können daher zur Verwertung 
des ihre r Verwaltung unterlie genden jüdischen Umzugsguts 
schre i ten." 

Wenn die Staat sverwaltung Hamburg in &m von der OFD erwähnten 
Schr e iben v om 24 . Dezember 1941 einen anderen Standpunkt ver­
t re t en haben sollte - das Schreiben mag in s einem g esamten Wort­
laut zu den Akten übergeben werden - , so ist dieseStellungnah­
me gegenüber der Anordnung der Höheren Justizbehörde belang los . 
Es mag se in , daß das Re ichsjustizministerium später - es wird 
seine Ste llungnahme vom 24 .1.1 943 erwähnt - einen anderen Stand­
punktt vertreten hat . Im Apri l 1942 galt die erwähnt e Anordnung 
des Reichsmini sters der Justiz . 

2. ) Die OFD Hamburg me i nt ferne r, daß die Ei nse t zung eines Abwe­
senheits pf legers ke ine Ent ziehungsmaßnahme darstelle, vie lmehr 
sei diese Maßnahme erforderlich und gerecht f er tigt gewesen, da 
der Ei gentümer unbekannt gewesen sei. Dieser Auf fas sung muß auf 
das Entschiedenste wide r s prochen werden, veil sie rein formali-

stisch ist und den tatsächlichen Verhältnissen in keiner Weise 
gerecht wird. Gewiß können Schiffs-Konnossemente durch Indossa-
3ent übertragen werden. Derartiges kommt allerdings bei Ver­
schiffung von Handelsware in Frage. Hier handelt es sich jedoch 
um Umzugsgut einer Ausgewanderten, wie ohne weiteres aus dem In­
halt des Konnossements ersichtlich war. Die Eigentümerin des 
Umzugsguts war also keinesfalls unbekannt. Eine Anfrage bei der 
Schiffahrtsgesellschaft, die das Umzugsgut auf nordnung des 
Führungsstabes Wirtschaft an Dorn abliefern mußte, hätte mit 
Leichtigkeit jeden Zweifel darüber behoben, diß von einem Unbe­
kanntsein des Eigentümers keine Rede $in konnte. 

3.) Die Oberfinanzdirektionwerweist ferner auf Art. 26 Abs. 2, 
wonach sie sich damit exkulpieren könne, dlß nicht das Reich zu 
seinen eigenen Gunsten die ßVersteigerung des Umzugsguts veran­
raßt habe, daß auch der Erlös nicht vom Reich vereinnahmt wor­
den sei. 
Auch mit diesem Einwand kann die Ant r ags gegnerin nicht gehört 
werden. Denn eine Reichsstelle, der Führungss t ab Wirtschaf t, 
hat die Auslie f eru.hg des Umzugsguts in rechtswidriger Weise ver­
langt, demzufolge ist das Reich f ür jeden Schaden verantwort­
lich, der aus die s er rechtswidrigen Handlung entstanden i st. 
Es kann keine Rede davon sein, daß, wie die ntrags gegneri n me int, 
"eine weitere Lagerung" für den Pfle ger nicht zuverantworten 
gewesen sei. Die Versteigerung erfolgte, wie der Tat be s tand zeigt, 
unverzüglich nach dem die Schiffahrtsgesellschaft gepun.gen war, 
das Umzugsgut auszuliefern. 

4.)Schließlich kann auch nicht die Rede chvon sein, daß , wie es in den 
Gründen der Entscheidung heißt, die Versteigerung in einem Ver­
fahren vorgenommen wurde, das sich nach den Vorschrif ten der Ver­
ordnung über die Behandlung feindl ichen Vermögens vom 15.1.1940 
richtete. Das Umzugsgut sollte nach Ar gentinien versandt we~den. 

E1.ne 
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i ine 1 nwendung der vore;enannten VO auf derartiges Gut kam, , 
wie der Inhalt der VO, in der die feindlichen Länder aufg 
führt sind, er 'ibt, Qberhaupt nicht infrage. / 

.:;? 
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Tel. : 34 lo o4 

In der ückerstattun6 ssache 
-_5_,i __ l 5U53_-

2 Ü .K. ~602/52 
l? h i 1 i p Detits cnes eic:i 

nehme ich z~ der soforti6e~ Be s ohie rd e der ntraustelleriil vom 
21.3~.~1953 wi e f olgt tel) unl : 

I „ 

a ) ~ E--s is t riichti , daß -die ~11„V:0 zum H.ei cnsb ·rberi; etz Y.JSO 
-~ jure dBn Verfall von igentum ausgewanderter r assisc Verfolgter 

zu Gunsten des Deutschen eiches bewirkt e . Be troffen war jedoch 
--. eben nur Vermögen v on rassisch Verfol t en . Im vorlie genden ~al le 

~ war jedoch "der .i!ii6en-tümer-- des beanspruchten ruzue§ßguts unbekannt . 
~V Dieses konnt e daher ni cht auf Grund der 11.VO zwn G dem Deutschen 
• Reich verfall'en . 

Das ergi bt sich auch aus den t a t säch l i cn en Festste llun6en 
der iedergutmacbungskam.mer, wie- sie in -dem. an5 efo ch tenen eschlu:ß 

- -wieder5ege-ben worden sind-o Danach i st näml i c11: seinerz.e i t von den 
_ -maßge-benden Behörden fes-t i:$e stell t worden , daß die :Vorauss&t zun en 

der 11 oVO nicht- vorlägeno Tat sächl·ich s i nd auch von den e ichs-: 
stellen keinerlei V€rfügungen -üb~r das U zu~sgut ·etroff en worden. 

Ich-mache hierzu a uch . n och auf merksam.au.fein mir vor liegendes 
Schreiben der Staatsv-erwaltung der 11ansest dt .t1ambur6 - d r t s chaft s 
Landwirtschafts- und Sozialabteilung - vom 24ol2.1941 an da s 

~ ~mtsgericht Altona für Vormundschaftssach en , in dem e s he ißt ~ 
~ 3 der 11.verordnw1g zum Re ichs-bürgergesetz kommt - s elbst, 
wenn ~~ anne hmen Qürfte, daß es sich um jüdische ~mpfän er 
hande~ - nicht ~n Betracht , weil bei der Un~ewißheit über 
den-Besitz der Konno~semente nicht von jüdischen Vermögen 
gesprochen we-rden kann. '-- • , 

Daraus ergibt sich eindeuti ,. die echtsa u.ffassung der seiner­
zeit maßgeblichen Dienststellen, die auch heute für die rüok­
erstattllll srechtliche Beurteilunß~ des ciachverhalts maß6 ebend sein 

,s -

mu.ßo enn man damals die n .vo nicht angewandt hat, ird man es :. 
-r.i.eute, wo man-die tatsächlichen ~Qgentll.LlfrVerhältnisse besser 'über­
sehen kann, erst recht nicht tun können. ~s ist schleohterdi 6 s 
nicht möglich, nachträglich typisch nationalsozia listische esetze 7 
die du.roh die- Milit~~gierung auf ·eho ben worden sind - i es bei 
der 11.V der Fall~ - anzuwenden und einen Vermö ensverfall 
rückwirkend festzuatelleno bge eh en davon, daß ein derarti es 
Verfahren rechtlich nicht altbar ist, würde d mit de trags-
ge ner ein.._e andl~ untersohieb n, die dieser tats 'chlioh nicht 
begangen hat. 
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b )~' E s iürft e weiter n i ch t zweife l haft s ein , daß die ~ i n~et z ung 
- ~ " . -.., t- . h maßnahme i n i nne 

e,:i, _ _n,e~ Abwes~nhe i ts~ll ee?;ers keine J.:j~ z i e . lill5 i m Interess e 
des Rückers'"t%ttu.ng.s e.setzes war . Di ese ~ aßna~e Wa:f: e hat t e vor 
de s Ei gent urners erf orderlic~ .und ger e ch tf ertigt . i 
allem auch keinen ' i gentumswe '?hse l zur :H' olge . ß . e Abwesen-

Die Kammer hat fehl erfrei f es t ges t ellt , d~ ~i n.lieh n ot­
heitspflegschaft we gen der Luftg&fahr und_de r polize:de--r Eigen­
wendigen Räumung des Freihafens erfor d~rl~i ch war • Da t or ·;ren 
tümer un bekannt war und_ ni ch t selbs t f u r das Um!lu. sg~ 0;_ B~lan-ge 
konnte , mußt e e i n Abwesenhei tspf~ege r zur 1/ahrung 881~ahren 
einge s e tzt we rden. Dieses r e ch t~ich u.nanf e ?htb~r e V~offen 
im vorliegenden Fal l steh t '\)ezeichne n derwe i se _i m s c enen ku.rzer ­
Gegensa t z z u den sonst getrof f enen ß aßn ahrnen , nach i . hs v erf 'ü ·t 
hand die Ei nz i ehung des Umzu. rsgt1t es Zll Gu.nsten des ei c Lh . t 6 

wurde. Ohne di e ~·insetzt1ng ei ne s v er antwortli chen Abwe~e~t 81 s ­
pfl eger s wäre das U~zug s6ut der Ve~wahrlo s llll • und Vernic ang 
pre i sgegeben worden . 

o ) Mit Re cht hat daher-: die ··' enrrner · cla--i Vorlie5en einer Bnt -
zieht1ng v ernei n t llnd den -n~prt:teh zurück ,ewi esen . 

II . 
'" • Aber se l bs t dann , wenn man-' das Umzug s gut a l s vom eu t chen 

Reich en t z ogen ansehen wol l te , wäre doch ke in Anspr uc h - nach · 
Art 26 Abs 2 gegeben. Dieser wäre n amlich nur da nn begründe t , 
we nn der Antr agsgegner s ich n ich t ~ -exkulpieren könnte ~ . 

\.., _ " ~" D._ie _~ xBiul;pai;_ion e!,'.g i bt ;3
1
i

1
ch s ch on dp.raus~, daß nicn t da s e ich 

_" _aein st ZJJ,, s e~nen _~i genen Gunst en ~i e Versteigerung d e s Umz u5 s-
- -~~ g u.L>t e s ver@ J..a.ßt__ ha.t ,., s on der:q deJ' .Pfl egey~ i n ordnun6 smäß iger~ r -
- - _ Jüllu.ng s_?_i I}.~.,r fj' l ;lc.q_t e}l,_UYl,_t er J_uf ~ich t d.es anseatisch en ber-

_la.;ncl~ s__ger i~ch t~ .. , De~ ~ ).ös w~de auch n ivch t vom eut~s ohen eich 
-----v~ " vereinnahmt, sonß_ .. e1rrn _zu Gunsten_ des~ B~i gent ümers des Um.zu. s u.ts 

in Verwahrllllg genommen . Es s t eht i hm noch .heut e ~ur Verfüg ung . 
, _ F~ür. ß ie Vervstei__g~r"llllg i s t ~irgenßeine" n~z iehun shandl u.ng , 

--- v ~ in~besoncl~ß di~ 1] .V9 n ich t ~aufaJ .gewesen l denn d i e Verwertung 
~r,fqJg te nic_JJ:_t, ~weil dc3:s~ V-erffe ogen .eip.ge zogen war sondern au.s-

,J 

, ~chließ1J9h deswe gep, weil eine yve~tere Lager ung f ü r den ~f l eger 
~ Jli_cht zu vve,ran.J~worte_n wa;; o~ D"'er J?fl e er- mu.ß t e , wenn er ~en i hm 
~ '-- obli_?_äen_den J'f 1=,ic~ tep. _entspr e chen wollte, z·u dieser a 1ßnahme 

_ g!'ei_fe!l, wo]..l t_e er sie~ Yl:i?ht _ß .Pä tey~n "f\egr eßa.n~.,r>r ü chen we ·en 
:.., _ d_?~ V..erlus~te~ q_u.rch_ F~1nde1nw1rk llllg info~g e e i gener Unach tsamkeit 

'--aussetz_ep.'--lL ;p_~e. y_ers~.e:i..gerllllg Vl{,qr al~q_ eine otwend i gk e i t, ~di e sich 
~ Jl.US de~ ordnllngsß em@eit_ Y~rWJl.J. tllllg des Umzug sg uts e r ·ab nicht 

~ V \...a_b __ e'--r ß1_,n „V'-~rw8t_~ tui:ig_svers~c~huJden ill!_ Sinne- des 'Art "2b gbs' 2 • 
_ __ Im . Er~ebi:11s ist Jlas JJmzugsgut ~llÖh so behah'del t "" d 1s 
~b ~s ein~m nicnt Verfolgten p ehört liabe In di e 2wor enclla g 
vyird a_uf dievA~sf~rvUJl&eit _des Jianseatisohen ~ _sem u.~a~ e an 
in der ~ntscheidung v om 31.lo . 1951 __ 5 W 161/~irl~~esge~i~hts 

__ J die auch ]l_i~~- Anwe~du.ng findep. können.- - - __ _;1-n gew1esen, 
\., 

Naoh allem sind 
nicht begf'ündet . I ch 
zuwefaen·. u - ' 

' '-" - ......... 

v -

III~. 

Ansprüche nAch dem R'":. -k- V • 

bi t 't e'-- die -:i 1f . uc ersta ttung sgesetz 
' ,.,so_ °Ftige'- B_eschwerde zurück-
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Rückeratattungssacbe 

Jemq Phi 1 i p p / 
• • Dt . Reich 

- 2 1K 602/52 

23.1.1956 
Dr.Bl/Ki 

J)ie traga tellerin kann sich mit dem von der Oberfinanz­
direktion ia Bcbrift&ats vom 29.9.v.J. angebotenen Ver­
gleich .nicht einveratanden erklären. 

Wir ~itten die Kammer, zu entscheiden und 

beantragen 
die Begutachtung durch einen Sachverständigen. 

Schon ein ober.tlächlicber Blick in die bei der Veratei­
gerung ersielten Erlöae zeigt, __ daß diese nicht die gering­
•'• Grundlage .tür eine aacbgemasse Beurteilung bieten 1 Um 
nur einige Beispiele zu nennen, vergleiche man folgende 
Poaitionen: 

Zi.t.ter 820 
Zi.t.ter 844 

2 Garten-Liegestühle Erlös 
1 ovaler Spiegel, 
1 ·Irrigator, 
1 IPa.aacbemel, 
1 Gar4ineD.leiate, 
2 Sclü.üa•elbretter,. 
2 Sei.tennäp.te und div. 

n-A i.JlmerarmatureD 
aaues div Glühbirnen 

4 Laapen, ~e 
2 Lei tnmg•u•: Kuppeln 
4 l,aJIIPeD UD 

1 Hacla1--r: div. ilUDlinium-
1 ~·•Ja. 

IIID••• ißenlaJlll>•• div • 
1 •~11 .tJ.a•ter, Raaier­

V•rbaJICiaP ,l))tübraittel ~· 

Mk 

• 

• 
• 

• 
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10,--

3,-

4,-
3,-

3,-

Ziffer 871 

L ;:o I P :; "·c1r· J·~:::il1.miun 
Zweiubüro : Hcm.-,:· .'.::- i~ !eefeld 
Kou lbri chstr_ 23 - -, _; '. J, 5 02 56 

Te legramm Adr~s.c 1_ - JCL A IMS 
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1 Metalltablett, 2 eekannen, 
dilch und Zucker, 1 affef ilter 

Ziffer 884 1 Kabarett, 4 Pastetenschalen, 
1 Vase, 12 Grogstöpsel, 
1 Flaschenuntersatz, div. Fla­

scbenkorken 

MK 4,--

Mk 2,--. 

Diese Beispiele lassen sich beliebig vermehren. Der zu be­
rücksichtigende Niederbeschaffungswert der,i>rgenannten und 
vieler anderer Gegenstände mag um mindestena das Zehnfache 
herum des erzielten Erlöses liegen. 
Im folgenden sei noch auf Gegenstände von erheblichem ert 
eingegangen, deren Erlös in ke inem Verhältnis zu ihrem 
wirklichen Wert steht: 
Position 812 
Als versteigert werden ca. 350 diverse Bücher b~zei~bnet, 
deren Wert in der Aufstellung der Antrag$tellerin (l.11 ~er 
versehentlich nur 150 ältere Bücher angegeben sind), mit 
Mk . 400,-- keinesfalls zu hoch angegeben ist, während sie 
bei der Versteigerung nur Mk . 120,-- gebracht haben. 
Nichtmitversteigert, sondern als beschlagnahmt werden ca. 
50 Bücher bezeichnet. Es sind dies offenbar die in der 
Aufstellung der Antragstellerin angegebenen 50 neu ange­
schafften Bücher, die im Einkauf IDI 600,-- gekostet baben. 
Diese neuen Bücher sind offenbar wegen ihres besonderen 
ertes nicht mitver&teigert, sondern beschlagnahmt worden. 

Position 814 
Das nosenthal - Geschirr , wie ea die .Antragstelle1;in be- • 
sass, das sich noch in durchaus gutem Zustand bef'and, bat 
jetzt einen I iederbeschaffungswert voh ca . DM 800,-. Der 
Versteigerungserlös betrug RM 22~ 000,~. 

Poaition 813 
Auch das Hutschenreuther-Gescbirr hatte einen wesentlich 
höheren ert als den Erlös von RII 160,-- . 
Position 821/23 
Die 3 Teppiche, für die zusammen ~ 28,- erlöst worden 
sind, waren guterhaltene Peraer Brucken. Wenn aie - ofte~­
bar durch ungenügende Aufbewahrung - vermottet waren, ao 
kann die Antragstellerin bi er.tür nicb.t verantwortlich ge­
macht werden. Bei AbsendUilß befanden sie ■icb 1n gereinig­
ter und tadelloser Verfaaaung . 
Position 806 und 819 . 
Die beiden Couchea mit A.uflage.n, deren Verateigerungaer­
lös Rlil 90,- war, hatte die .Antragstellerin. für die a­
wanderung neu angeschafft und - da aie gebraucht waren _ 
je RII 100,- da.tür bezahlt, während aie n.eu je RJ1 2 00,.­
gelcoatet hatten. z.zt„ der wrnnde:l"Wlg der Antrqateller 
l21.8.19~9) bestanden acbon Schwierigkeiten, neue Sacben 
aitzunebaen, auch wenn die ZablUDg~ein.er bgabe llll 41.e 
Gol4d1akontbank erfolgte . 
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